
der uns anvertrau ten  K inder und Jugendlichen anlegen. 
Bei einer Inspektion im Kreise W ernigerode wurde fest
gestellt, daß  dem Vorschlag eines konfessionellen Hei
mes entsprechend ein Vorm und fü r  ein Mündel ein
gesetz t wurde, der eine sozialistische E rziehung des ihm 
anvertrau ten  Kindes niem als gew ährleisten konnte. 
Eine vom K reisreferat eingeholte B eurteilung des Be
triebes über den vorgeschlagenen Vormund schildert 
ihn als einen Menschen, der zw ar seiner fachlichen A r
beit zufriedenstellend nachkom m t, es jedoch konse
quent ablehnt, irgendwelche gesellschaftliche A rbeit zu 
leisten. Aus der Beurteilung konnte w eiter entnommen 
werden, daß der Vorgeschlagene eine negative E in
stellung zur Oder-Neiße-Grenze und überhaupt zur 
Politik  unseres A rbeiter- und B auern-S taates hat.

Das K reisreferat setzte sich über diese Feststellungen 
hinweg und verfügte die Bestellung als Vormund. Eine 
solche Handlungsweise kann  nicht m ehr m it Gleich
gültigkeit oder m angelnder Sorgfalt entschuldigt w er
den. H ier offenbart sich vielm ehr politische V eran t
w ortungslosigkeit.
A uf der geichen Ebene liegt folgendes Beispiel: Im  
K reis B itterfeld schlug ein konfessionelles Kinderheim 
fü r  vier in seiner E inrichtung untergebrachte fam ilien
gelöste K inder einen Einzelvormund vor, den das K reis
re fera t ohne Ü berprüfung bestätig te. Nachdem  das 
K re isreferat zufällig vom Heim erfuhr, daß dieser Vor
mund die Deutsche D em okratische Republik ungesetz
lich verlassen hat, wurde auf Vorschlag des Heimes —- 
wiederum ohne Ü berprüfung — der neue Vorm und ein
gesetzt. Berichte über die Entw icklung der K inder sind 
weder in der A kte der Rechtshilfe noch der Erziehungs
hilfe zu finden. Wie le ichtfertig  und politisch sorglos 
verschiedene K reisreferate bei der Auswahl von Pfiege- 
eltern  arbeiten, zeigt ein Beispiel aus einem S tadtbezirk 
einer G roßstadt. D ort überprüfte eine M itarbeiterin  die 
häuslichen V erhältnisse und stellte bei der Ausfüllung 
des Berichtsbogens etw a sinngem äß die F rage: „Die 
(gem eint ist das S tad tbezirksrefera t!) wollen hier w is
sen, ob Sie das Kind im sozialistischen Sinne erziehen? 
Das ist doch sicher der F a ll“ ? Im  Berichtsbogen steh t 
natürlich  zu dieser F rage dann ein durch nichts bewie
senes „ Ja “, und die Pflegestelle wurde genehmigt. Es 
besteht aber in keiner Weise die Gewähr einer fo rt
schrittlichen Erziehung des Kindes.
Diese Beispiele und viele andere ähnlicher A rt weisen 
uns m it aller Entschiedenheit darauf hin, daß die V er
besserung der Auswahl, A nleitung und Kontrolle der 
ehrenam tlichen M itarbeiter eine der w ichtigsten F o r
derungen ist, die von der Jugendhilfe im Rahm en der 
sozialistischen Erziehung erfü llt werden muß.
Die Jugendhilfe m uß sich bei der Auswahl von Men
schen, denen sie die V erantw ortung fü r  die Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen anvertrau t, auf die fo rt
schrittlichen K räfte  un ter der Bevölkerung orientieren, 
vor allem also auf die A rbeiterklasse. M it Hilfe der 
P arte i der A rbeiterklasse und der M assenorganisatio
nen der W erk tätigen  m uß und wird es in stärkerem  
M aße als b isher gelingen, geeignete Menschen fü r  die 
verantw ortungsvolle A ufgabe der sozialistischen E r
ziehung von Kindern und Jugendlichen, deren norm ale 
Entw icklung in der eigenen Fam ilie n icht gew ährleistet 
ist, zu gewinnen.
M an darf die Auswahl n icht dem Zufall überlassen und 
sich keineswegs auf Kreise orientieren, die un ter dem 
Einfluß der reak tionären  K irchenführung stehen und 
sich m it deren Politik  der U nterstü tzung  der NATO 
einverstanden erklären. E in  solches Vorgehen is t aber 
heute noch in einigen K reisreferaten  zu beobachten. In  
einem Ü berprüfungsprotokoll heiß t es beispielsweise:
„ . . . .  Im  November 1955 b itte t lau t Aktennotiz die 
M itarbeiterin  fü r  Rechtshilfe telefonisch P fa rre r  H., 
einen Einzelvormund zu benennen . . . .  “

.........  Das K re isreferat Z. d räng t in einem Schreiben
vom 31. M ärz 1956 förm lich darauf, den kath . P fa rre r  B. 
als Vorm und einzusetzen.“

Eine solche Handlungsweise is t unverantw ortlich. Sie 
zeugt von politischer K urzsichtigkeit und von m angeln
dem V erantw ortungsbew ußtsein fü r die Entw icklung 
der Kinder.

Es kann  und darf aber n icht zugelassen werden, daß 
reak tionäre Elem ente sozusagen m it H ilfe staatlicher 
O rgane Einfluß auf die Entw icklung und Erziehung un
serer K inder erhalten.

Die Schwierigkeiten der U m erziehung der Erw achsenen 
und der Erziehung der Kinder und Jugendlichen werden 
bei uns durch die Spaltung D eutschlands noch ver
s tä rk t. Durch Tausende K anäle verschiedenster A rt, an 
gefangen vom berüchtig ten  RIAS bis zum Besuch der 
Tante aus dem „goldenen“ W esten, w irk t sich die w est
liche „Denkweise“ auch auf die Jugend unserer R e
publik aus. Selbst in unserem  K ulturleben haben sich 
in der V ergangenheit Erscheinungen gezeigt, die auf 
eine Duldung westlicher K ulturbarbarei hinausliefen.

Alle diese vom K lassengegner bew ußt organisierten 
Einflüsse erschweren die E rziehungsarbeit und müssen 
bei der E inschätzung der Jugendgefährdung in unserer 
Republik in Rechnung gestellt werden.

Unsere Aufgabe besteh t darin, die Jugendlichen so 
stark wie möglich in den Aufbau des Sozialismus mit 
einzubeziehen, ihnen A ufträge zu erteilen, bei denen sie 
M ut und K ühnheit zeigen können — dam it sie die 
Sache der A rbeiterklasse m ehr und m ehr als ihre eigene 
Sache betrachten.

U nter diesem G esichtspunkt m uß unsere gesam te E r
ziehungshilfearbeit überp rü ft werden. Im  Rahm en der 
V orbereitung der II. Zentralen Konferenz werden U n
tersuchungen durchgeführt w erden müssen, die sich 
zum Beispiel auf die Erziehungsberatung, auf die M it
w irkung ehrenam tlicher K räfte  auf dem Gebiet der 
Erziehungshilfe und auf die Jugendschutzfunktion der 
Erziehungshilfe beziehen. In  diesem Zusam m enhang 
w ird m an die Tendenzen zu juristischen Spitzfindig
keiten in der Jugendhilfe beseitigen müssen, die sich 
im letzten  Ja h r  besonders s ta rk  in unserer F achzeit
schrift zeigten. Ohne die Bedeutung juristischer Über
legungen und Gedankengänge zu unterschätzen, m uß 
ihnen im Rahm en der Jugendhilfe der ihnen angem es
sene P la tz  zugewiesen werden. Die P roblem atik der 
Jugendhilfe is t vor allem  politisch-pädagogischer A rt.

Die Jugendkonferenz m uß den Begriff „Wohl des K in
des“ fü r unsere V erhältnisse konkretisieren. E s m uß 
darüber K larheit geschaffen werden, daß des Kindes 
Wohl nicht losgelöst vom Wohl der Familie und der 
Gesellschaft betrach te t werden kann.

Quelle: „Jugendhilfe und H eim erziehung“, v ie rter 
Jah rgang , April 1958, H eft 4, Seite 145 ff.

Die Ausführungen des sowjetzonalen Volksbildungsmini
sters über die „sozialistische Erziehung“ werden ver
anschaulicht durch einen Bericht über die im April 1958 
s ta tt gefundene vierte Konferenz der Hort-Erzieher im  
Bezirk Rostock.
Bei dieser Darstellung is t besonders zu berücksichtigen, 
daß ein beträchtlicher Teil der in den Horten unter
gebrachten Kinder nicht freiwillig dorthin gelangt ist.
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